Wahlbekanntmachung
 

Jugendgemeinderatswahl 2010

 

1. In der Zeit vom 23. Juni 2010 bis zum 14. Juli 2010 finden im Wege der Briefwahl die Wahlen zum Jugendgemeinderat der Stadt Bühl statt.

2. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, die am letzten Tag des Wahlzeitraumes das 14. Lebensjahr vollendet, das 21. Lebensjahr jedoch noch nicht überschritten haben, am letzten Tag des Wahlzeitraums mindestens 3 Monate ihren Hauptwohnsitz in Bühl haben und bei denen kein Ausschlussgrund nach § 14 Abs. 2 Gemeindeordnung vorliegt.

3. Der Jugendgemeinderat wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.

4. Es sind insgesamt 15 Mitglieder des Jugendgemeinderats nach den Grundsätzen des Mehrheitswahlrechts zu wählen.

5. Wer sich zur Wahl stellen will, kann seine Bewerbung innerhalb einer Frist von 1 Monat nach dem Tag dieser Bekanntmachung bei der Stadt Bühl, Zentrale Steuerung, Hauptstraße 47, 77815 Bühl, einreichen. Für die Bewerbungen sollen Formblätter verwendet werden, die von der Stadt Bühl zur Verfügung gestellt werden. In der Bewerbung sind Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Beruf bzw. die zur Zeit besuchte Schule/Bildungsstätte und die Anschrift des Bewerbers/der Bewerberin anzugeben. Bewerbungen sind ungültig, wenn sie verspätet eingehen, die vorgeschriebenen Angaben nicht enthalten oder diese nicht lesbar sind. Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen Bewerbungen und entscheidet spätestens 2 Wochen vor Beginn des Wahlzeitraumes über ihre Zulassung und macht diese öffentlich bekannt.

6. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und ein Wahlbenachrichtigungsschreiben erhalten hat. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 25. Mai bis 31. Mai 2010 zur Einsicht bei der Zentralen Steuerung, Hauptstraße 47, Zimmer 009, zu den allgemeinen Öffnungszeiten aus. Wer gegen das Wählerverzeichnis Einwendungen hat, kann diese während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Oberbürgermeister erheben.

7. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 20. Mai 2010 ein Wahlbenachrichtigungsschreiben. 

8. Jeder/Jede Wahlberechtigte erhält zu Beginn des Wahlzeitraumes als Briefwahlunterlagen einen Stimmzettel, einen Stimmzettelumschlag, einen Briefwahlumschlag, einen Wahlschein sowie ein Hinweisblatt zugesandt. Die Wahl erfolgt dann dadurch, dass der/die Wahlberechtigte den Stimmzettel kennzeichnet und ihn in den Stimmzettelumschlag legt. Dieser ist danach zu verschließen und zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den Briefwahlumschlag zu legen, welcher an die Zentrale Steuerung der Stadt Bühl adressiert ist. Der Briefwahlumschlag kann dann auf folgende Weise der Zentralen Steuerung bis zum Ende des Wahlzeitraumes zugeleitet werden: Einwurf in den Zentralbriefkasten oder Abgabe im Rathaus I, Hauptstraße 47, Einwurf in jeden Briefkasten der Deutschen Post bzw. Einwurf in Wahlurnen, die in den Schulsekretariaten der weiterführenden Schulen in der Kernstadt und in den Jugendzentren aufgestellt sind.

9. Jeder/Jede Wahlberechtigte hat 15 Stimmen. Der Wähler/die Wählerin kann seine/ihre Stimmen nur an die auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerber/innen vergeben. Er/Sie kann einzelnen Bewerbern/Bewerberinnen bis zu 3 Stimmen geben. Zu wählende Bewerber/innen müssen ausdrücklich gekennzeichnet werden.

10. Gewählt sind die 15 Bewerber/innen mit den höchsten Stimmenzahlen. Besteht bei der Vergabe des letzten Sitzes Stimmengleichheit zwischen mehreren Bewerbern/Bewerberinnen, so entscheidet das Los. 

11. Werden nicht mehr als 15 Bewerber/innen zugelassen, so findet keine Wahl statt.

12. Im Übrigen gelten die Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats Bühl und die Wahlordnung für die Wahl des Jugendgemeinderats der Stadt Bühl.

 

Bühl, den 23. April 2010

Der Oberbürgermeister

Hans Striebel

